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Allgemeine Mandatsbedingungen 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Diese allgemeinen Mandatsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Herrn Rechtsan-

walt Erwin Hackl (nachfolgend: Rechtsanwalt) und seinen Auftraggebern (im folgenden: 

Mandant). Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf alle künftigen Rechtsbeziehungen mit 

dem/den Mandanten. 

 

§ 2 Zustandekommen und Inhalt des Mandats 

1. Der Auftrag zwischen dem Rechtsanwalt und dem Auftraggeber kommt erst zustande, 

wenn der Rechtsanwalt die Annahme des Mandats ausdrücklich bestätigt hat. Bis zur 

Vertragsannahme bleibt der Rechtsanwalt in seiner Entscheidung über die Mandatsan-

nahme grundsätzlich frei.  

2. Der Umfang des Mandatsverhältnisses wird durch den konkreten Auftrag des Mandanten 

begrenzt. Die insoweit vereinbarte Tätigkeit ist nicht auf die Erzielung eines bestimmten 

rechtlichen oder wirtschaftlichen Erfolgs ausgerichtet. 

3. Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist der Rechtsanwalt nur verpflich-

tet, wenn er einen darauf gerichteten Auftrag erhalten und diesen angenommen hat. 
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§ 3 Pflichten des Mandanten 

1. Der Mandant unterrichtet den Rechtsanwalt vollständig und umfassend über den Sach-

verhalt und stellt dem Rechtsanwalt zur Bearbeitung des Mandats alle notwendigen und 

bedeutsamen Informationen rechtzeitig zur Verfügung. Insbesondere teilt der Mandant 

jede Adressänderung während des Mandats mit. 

2. Der Mandant ist verpflichtet sämtliche Schriftstücke der Rechtsanwaltskanzlei daraufhin 

zu überprüfen, ob die dort angegebenen Sachverhalte richtig und vollständig wiederge-

geben sind. 

 

§ 4 Kommunikation/Verschwiegenheit 

1. Die vom Mandanten bei Mandatsbeginn bekannt gegebenen Adressdaten gelten bis zu 

einer Änderungsangabe des Mandanten als zutreffend. Soweit der Rechtsanwalt an die 

angegebene Adresse Schriftstücke versendet, genügt er seiner Informationspflicht. Gibt 

der Mandant eine E-Mail-Adresse und/oder Telefaxnummer bei Mandatsbeginn als Ad-

ressdaten an, darf der Rechtsanwalt Informationen auch über diese Kommunikations-

ebenen an den Mandanten erteilen. Bei Mitteilung einer E-Mail-Adresse durch den Man-

danten ist der Mandant ausdrücklich damit einverstanden, dass die Mitteilung auch un-

verschlüsselt an ihn übermittelt werden darf, es sei denn, der Mandant widerspricht die-

ser Übermittlungsart ausdrücklich und gibt eine Änderung seiner Kommunikationsdaten 

ohne E-Mail-Adresse an. Der Mandant wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei 

der Nutzung von Telefax und elektronischen Medien (E-Mail) die Vertraulichkeit nicht 

gewährleistet werden kann.  

2. Der Rechtsanwalt ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftrags, die ihm 

anvertrauten personenbezogenen Daten des Mandanten unter Beachtung der Daten-

schutzbestimmungen zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten. 

3. Der Mandant ist ausdrücklich damit einverstanden, dass der Rechtsanwalt Mandatsin-

formationen an die Rechtsschutzversicherung des Mandanten weitergibt, wenn der 

Rechtsanwalt den Auftrag erhalten hat, mit der Rechtsschutzversicherung zu korrespon-

dieren. Der Rechtsanwalt weist ausdrücklich darauf hin, dass durch die Übernahme der 

Korrespondenz mit der Rechtsschutzversicherung die Verpflichtung des Mandanten zur 

Bezahlung der anwaltlichen Vergütung nicht entfällt. 

4. Die Korrespondenzsprache ist Deutsch. Wird in einer anderen Sprache korrespondiert, 

so wird die Haftung für Übersetzungsfehler ausgeschlossen. Die Haftung des Rechts-

anwaltes oder seiner Erfüllungsgehilfen für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bleibt un-

berührt. 

5. Der Rechtsanwalt hat darauf hingewiesen, dass die Kanzlei zwar über Email korrespon-

diert, jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden kann, wann vom Auftraggeber 

abgesandte Emails übermittelt werden, da dies vom jeweiligen Provider abhängig ist. Bei 

eiligen Angelegenheiten und Fristsachen kann der Rechtsanwalt daher keine Haftung 

dafür übernehmen, dass die Übermittlung zeitgerecht erfolgt und Fristen nicht versäumt 

werden. Der Auftraggeber wurde darauf hingewiesen, dass in eiligen Angelegenheiten 

und Fristsachen eine direkte Kontaktaufnahme mittels Telefon erfolgen muss, um sich 

zu vergewissern, dass die Fristsache noch an diesem Tag bearbeitet werden kann. 

 

§ 5 Vergütung 

1. Die Vergütung bestimmt sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), wenn 

keine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen worden ist.  
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2. Die Berechnung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz richtet sich an dem Gegen-

standswert des Mandats aus, es sei denn, es handelt sich um ein Mandat bei dem die 

Abrechnung nach dem RVG nicht nach dem Gegenstandswert erfolgt, insbesondere in 

Strafsachen oder in bestimmten sozialrechtlichen Angelegenheiten.  

3. Soweit der Rechtsanwalt und der Mandant eine Vergütungsvereinbarung getroffen ha-

ben und soweit in der Vergütungsvereinbarung Stunden oder sonstige zeitliche Maßein-

heiten als Abrechnungsgrundlage vereinbart worden sind, führt der Rechtsanwalt bei der 

Führung des Mandats Aufzeichnungen über den Zeitaufwand. Der Zeitaufwand ist mit 

Rechnungsstellung dem Mandanten bekannt zu geben. Widerspricht der Mandant nicht 

unverzüglich nach Zugang der Abrechnungen über die geleisteten Zeiten dieser Ab-

rechnung, gilt der in der Kostennote zugrundegelegte Zeitaufwand als genehmigt. Geht 

ein Mandat, das zunächst außergerichtlich nach individueller Vergütungsvereinbarung 

abgerechnet wurde, in ein gerichtliches Verfahren über, findet eine Anrechnung auf die 

gesetzlichen Gebühren nach dem RVG für den Rechtsstreit nicht statt. Insoweit wird der 

Mandant darauf hingewiesen, dass diese Vereinbarung von den gesetzlichen Abrech-

nungsregelungen des RVG abweicht. 

4. Der Mandant tritt sämtliche Ansprüche auf Kostenerstattung gegen die Gegenseite, 

Staatskasse, Rechtsschutzversicherung, bei vorliegender Zustimmung durch diese, oder 

sonstige Dritte in Höhe der Honorarforderung dem Rechtsanwalt als Sicherheit an die-

sen mit der Ermächtigung ab, diese Abtretung dem Zahlungsverpflichteten mitzuteilen. 

Der Rechtsanwalt wird den Erstattungsanspruch nicht einziehen, solange der Mandant 

seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, insbesondere nicht die Zahlung verweigert, 

in Zahlungsverzug gerät oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein 

Vermögen gestellt ist. Der Rechtsanwalt ist berechtigt, eingehende Erstattungsbeträge 

und sonstige die dem Mandanten zustehende Forderungen, die beim Rechtsanwalt ein-

gehen, mit offenen Vergütungsforderungen oder noch abzurechnenden Leistungen nach 

Rechnungsstellung zu verrechnen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.  

5. Der Mandant ist grundsätzlich verpflichtet, einen angemessenen Vorschuss, der bis zur 

vollständigen gesetzlichen Vergütung reichen kann, zu bezahlen. Dies gilt auch, wenn 

Kostenerstattungsansprüche gegen Dritte bestehen.  

 

§ 6 Zahlungen 

Rechnungen des Rechtsanwalts sind sofort ohne Abzüge zahlbar. Dies gilt auch für 

Vorschussrechnungen. Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Rechtsanwalts ist nur 

mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.  

 

§ 7 Haftung, Haftungsbeschränkung 

1. Die Haftung des Rechtsanwalts aus dem zwischen ihm und dem Mandanten bestehen-

den Vertragsverhältnisses auf Ersatz eines durch einfache Fahrlässigkeit verursachten 

Schadens, wird hiermit auf € 1.000.000,00 (in Worten: eine Million) beschränkt (§ 51 a 

Bundesrechtsanwaltsordnung). Diese Haftungsbeschränkung gilt entsprechend § 51 a 

Bundesrechtsanwaltsordnung nicht, wenn der Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich 

verursacht worden ist, ferner nicht für eine Haftung für schuldhaft verursachte Schäden 

wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person. 

2. Der Rechtsanwalt hat eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, die je Versicherungs-

fall € 1.000.000,00 (in Worten: eine Million) abdeckt (maximal € 2.000.000,00 (in Worten: 

zwei Millionen)) pro Versicherungsjahr). Sofern der Mandant wünscht, eine über diesen 

Betrag hinausgehende Haftung abzusichern, besteht für jeden Einzelfall die Möglichkeit 
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einer Zusatzversicherung, die auf Wunsch und Kosten des Mandanten abgeschlossen 

werden kann.  

 

§ 8 Kündigung, Mandatsbeendigung 

1. Das Vertragsverhältnis kann von dem Mandanten jederzeit gekündigt werden.  

2. Der Rechtsanwalt kann das Mandatsverhältnis ebenfalls jederzeit kündigen, wobei die 

Kündigung nicht zur Unzeit erfolgen darf. Dies gilt insbesondere, wenn sich der Mandant 

mit Gebührenzahlungen in Verzug befindet und die Kündigung angedroht worden ist. 

3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

 

§ 9 Schlussklausel 

1. Rechte aus dem Vertragsverhältnis mit dem Rechtsanwalt dürfen nur nach vorheriger 

schriftlicher Zustimmung des Rechtsanwalts abgetreten werden.  

2. Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen dem Mandanten und dem Rechtsanwalt 

gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, es sei denn, bei Auf-

tragserteilung ist ausdrücklich ein anderes Recht vereinbart worden. 

3. Sollte eine dieser Bestimmungen lückenhaft, rechtsunwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An 

Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der 

hierdurch entstandenen Lücke gilt eine angemessene Regelung, die im Rahmen des 

rechtlich zulässigen dem, was die Vertragspartner gewollt haben bzw. gewollt haben 

würden, am nächsten kommt, als vereinbart.  

 

Datum,  

 

 
................................................... 
Auftraggeber 


